
Bönen

Gemeindeverwaltuno Bönen, Postfach 1241 . 59194 Bönen

Piratenpar te i  Kre is  Unna
Her rn
C lausa  Pa lm
Zur Osterwiese 23 a

59427 Unna

Sondernutzung von öffentl ichen Straßen, Wegen und Plätzen
hier :  Genehmigung lhres Antrag vom 26.05.2013

Sehr geehrter Herr  Palm,

mit lhrem Antrag vom 26.05.2013 bitten Sie um Erteilung einer
Sondernutzungsgenehmigung für die Aufstellung von Wahlplakaten anlässlich
der Bundestagswahl am 22.09.2013.

Genehmiqunq:

lhnen wird gem. $ 18 des Straßen- und Wegegesetzes (StrWG NRW) i.V.m,
$ 7 der Sondernutzungssatzung der Gemeinde Bönen die Erlaubnis zur
Sondernutzung für das Aufstellen von Wahlplakaten mit dem Format DIN A 0
oder DIN A 1 ab dem 12.08.20'13 ertei l t .

Nach Ablauf des Wahltages endet diese Er laubnis und die v.g.  Plakate s ind bis
spätestens 27.09.2013 zu entfernen. Bei nicht ordnungsgemäß angebrachten
Plakaten behält sich der Kreis Unna bzw. die Gemeinde Bönen vor, diese sofod
entfernen zu lassen.

Die Erlaubnis kann jederzeit widerrufen werden.

Auf die Vorgaben des Ministeriums für Bauen und Verkehr für Plakatwerbung
außerhalb geschlossener Ortschaften vom März 2010 sowie S 33 Abs. 2 SIVO
wird hingewiesen.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Platzierung der Plakate, dass
Verkehrsteilnehmer nicht in einer den Verkehr oefährdenden oder
erschwerenden Weise beeinträchtiot oder aboelenkt werden können (siehe die
als Anlage 1 beigefrigten Nebenbestimmungen).

Kreis Unna
Der Burgermeister

Bürqer Büro

Auskunft:
Herr Albrecht
Zimmer: 306
Fon: 02383 / 933-404
Fax: 02383 / 933-1 1 I
Ma i l :  Jan .A lb recht

@ boenen.de

Mein  Ze ichen:
3 2 , 1  0

Datum;  12 .07 .2013

Anschrif t :

Gemeindeverwaltung Bönen
Am Bahnhof 7
59199 Bönen

Fon: 02383 / 933-0
Fax: 02383 / 933-1 19
Mail  :  post@boenen.de
Internet: www.boenen.de

Ban kverbind unqen:

Sparkasse Bönen
B|Z:  41051845
Kto.-Nr.:  1000900

Volksbank Bönen
BV: 41062215
Kto . -Nr , :  14300101

Postgiroamt Dortmund
B|Z: 44010046
Kto.-Nr.: 80368467

Offnungszellen:

Rathaus

M o . + D l . + M i . + O o . :
08.30 - 12.30 und
13.30  -  15 .30
Freitags:
08 .30  -  12 .30

Bürqer Büro

Mo. + Di.:
08.00 - 16.00
Mi. + Fr.:
08.00 - 12.30
Donnerstags:
08.00 - 1 8.00

Standesamt

M o . + D i . + M i . + F r . :
08.00 - 12.30
Donnerslags:
08.00 . 1 8.00

Fachteam Soziales
M o . + D i . + D o . + F r . :
08.00 - 12.00
Mittwochs:
geschlossen
Donnerstags:
13 i30-  15 :30
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Es wird wei terh in darauf  h ingewiesen,  dass am Wahl tag in  und an dem Gebäude,  in  dem s ich
ein Wahlraum bef indet ,  sowie unmi t te lbar  vor  dem Zugang zu dem Gebäude Beeinf lussungen
u.a.  durch Schr i f t  oder  Bi ld  verboten s ind (vg l .  $  25 Abs.  2  LWahlG).

Dieses g i l t  ebenso für  den Bere ich des Rathauses,  da s ich dor t  ebenfa l ls  e in  Br ie fwahlbüro
bef indet ,  in  dem auch d i rekt  vor  Or t  d ie  St imme abgegeben werden kann.

Eine Übers icht  der  Wahlräume in  Bönen is t  d iesem Schre iben a ls  Anlage 2 beigefugt .

Sondernutzunosqebühr :

Die Verwal tungsgebühr  ent fä l l t .

Gem. $ 11 Nr .  3  der  Sondernutzungssatzung der  Gemeinde Bönen is t  d ie  Wahlp lakatwerbung
pol i t ischer  Par te ien und Wählergruppen,  d ie  zu der  Wahl  zugelassen s ind,  6  Wochen vor  e iner
Wahl  gebührenfre i .

Soll ten Rückfragen bestehen, stehe ich lhnen gerne zur Verfügung.

Rechtsbehel f  sbelehruno :

Gegen dresen Bescheid kann innerhalb e ines Monats nach Zuste l lung Klage erhoben werden.
Die Klage is t  schr i f t l ich oder  zur  Niederschr i f t  be im Verwal tungsger icht  Gelsenki rchen,  Post fach
10 01 55,45801 Gelsenkrrchen zu erheben.  Die Klage kann auch in  e lekt ronischer  Form nach
Maßgabe der  Verordnung über  den e lekt ronischen Rechtsverkehr  bei  den
Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERWO
VGIFG -  vom 07.11.2012 (GV.NRW.Sei te  548)  e ingere icht  werden.  Die Klage muss den
Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie sol l  einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel
sol len angegeben werden, die angefochtene Vedügung soll  in Ur- oder Abschrif t  beigefugt
werden.
Falls die Frist durch das Verschulden eines von lhnen Bevollmächtigten versäumt werden
sol l te ,  so wurde dessen Verschulden lhnen zugerechnet  werden.

Hinweis der Verwaltunq:

Durch die Bürokrat ieabbaugesetze lund l l  is t  das einer Klage bisher vorgeschal tete
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen,
sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit  der Gemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen.
In vielen Fällen können so etwaige Unklarheiten bereits im Vodeld einer Klage geklärt werden.
Die Klagefrist von einem Monat wird dadurch jedoch nicht verlängeft.

Mit f reundfÖhen Grußen
i .A .

1, -,  /  i - i i  . ! t  !  i

Albrecht

Anlaqen
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Anlaqe 1

Nebenbest immunoen zur  Plakat ierunq

1.)  Die Plakatwerbung is t  unzuläss ig im Bere ich von Kreuzungen und Einmündungen,  vor
Bahnubergängen und am Innenrand von Kurven.

Die Plakatwerbung darf nach Ort und Art der Anbringung sowie nach Form und Farbe
der  Plakate nrcht  zu Verwechselungen mi t  Verkehrszeichen und -e inr ichtungen Anlass
geben oder  deren Wirkung beeint rächt igen.  Demnach dür fen Plakate an fo lgenden
Standorten nicht angebracht werden :
-  Verkehrszeichenmasten
-  L ichts ignalanlagen
-  Sonst ige Verkehrseinr ichtungen (Straßennamenschi lder .  Wegweisungs-

beschi lderung etc . )
- Bäume (gi l t  nur für Plakate, aber nicht fur Dreieckständer)

In unmittelbarer Nähe (Mindestradius 2 m) zu Verkehrszeichen ($ 39 SIVO) ist ein
Auf  s te l len nur  zu läss ig.  sowei t  e ine Sichtbehinderung oder  anderwei t ige
Verkehrsbehinderung oder  -beeint rächt igung ausgeschlossen werden kann.

2. Bei Plakatwänden oder Plakaten über 1 m2 muss der waagerechte Abstand zwischen
dem äußeren Rand der  Verkehrsf läche (h ierzu zählen auch d ie Rad-  und Fußwege)
mindestens der  Höhe der  Plakatwand entsprechen.

3. r  Des Wei teren s ind d ie er forder l ichen Sichtdre iecke e inzuhal ten (s .  h ierzu bei l iegende
Systemskizze) .

4.) Das gesetzl ich vorgeschriebene Lichtraumprofi l  ist nach den Verwaltungsvorschrif ten zu
$ 39 Nr. 13 SIVO einzuhalten. Dies bedeutet, dass zwischen der Wegefläche und der
Unterseite von Plakaten ein Mindestabstand von
-  2,00 m uber  den Gehwegen und
-  2.20 m über  den Radwegen
einzuhal ten is t .

Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass in allen Fällen ein seitl icher Abstand zur
Fahrbahn von 0,50 m einzuhalten ist.

Zu folgenden Einrichtungen ist außerorts, in Fahrtrichtung gesehen, ein Mindestabstand
von 20 Metern einzuhal ten:
-  Kreuzungen
- Einmündungsbereiche
- Kreisverkehre
- Fahrgastunterstände (ab Außenkante)
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